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^forgung ftcfê aufreichenbe Sorräte an gefcpnittenem
volj bec üblichen Slbmeffungen gur Verfügung gu palten.
J' Pplgauffüprenben Serbänbe unb i£)re Settionen finb
J t bie ©rfüflung ber ben auäfüprenben ginnen über»
unbenen Verpflichtungen für bie Sntanbfberforgung
danitoortlicp. Die einlebten ginnen haben in erfter

bisherige Hunbfdpaft gu bebienen, wogegen
® -öerbanbJteitungen für eine gleichmäßige Serteilung
* SieferungSpflidpten auf bie auSfüprenben girmen

forgcn haben.

ein $olgpanbeföfirmen unb ginnen mit

au a" ®^gerei (Importeure unb Sîicpteg'porteure) finb
?*2ïbgabe Pon gefchnittenem fijolg an gaplungffäpige,
«s. ©cïjiueig niebergelaffene Següger berpfticptet.

fer finb berechtigt, lanbeê» unb panbelf»

fterr âaplungêbcbingunqen gu [teilen unb Sicher»

t. "9 5" bedangen, gimmermeifter unb Schreiner,

g
"te anbere fpanbmerfer unb gntereffenten tonnen bie
Gerung bon §olg gu ben oben fcftgefepten greifen

ilfüt Arbeiten beanfpruchen, welche'für*baS gntanb
^amunt finb.

^„r^utgtäufer, einfthließlicß Schreiner unb Saufirmen,
tnr. f»^o^gefägteS fpolg nach bem Sluêlanbe tiefern ober
rerfif^ weiter herlaufen, betlieren baf Sin»

r Hit auf bie Sieferung bon Hantpolg unb Schnittioaren
berSägereien gu borftehcnb feftgefepten greifen,

berufe ^em Scrbanbe angehörenben girmen finb
Ilcirf ^td, für bie gnlanbfberforgung im gleichen Ser»

i§ tpolg gu tiefern rnie bie Serbanbfmitglieber.

fiiif ^en ficlj auf Stnorbnung ber guftänbigen eibgenöf
Organe gu biefem groecte ber bermittetuben

^•gleit ber Serbänbe gu fügen,

u SMnungfberfchiebenpeiten, bie über bie Siefer»
r.ppftiöpt, fo.oie auf ber Sieferung bon ipolg aach bor»
treff"^n 23rbingungcn entftepen, finb gunadpft ben be=

tea SerbanbSleitungen gur Sermitttung borgu»
^

9ett. «Sofern eine Einigung nicht ergiett werben fann,
Stirn- ^ fcpweigerifcpe gnfpcftion für gorftroejen nach

hörung ber Parteien, fomeit borftepenbe Scftimm»
9«t in grage fommen, enbgüttig entleiben,

üb ^
gereiinpaberrt unb Serbänbeu, bie ben ihnen

nirh^ n Verpflichtungen für bie gntanbëberforgung
b„? nachfomtnen, wirb baê fchmeig. Solfsmirtfcpaftic»
f^^stnent auf Slntrag ber fcproeigerifcpen gnfpettiou

yorftioefen bie SluSfuprberecptiqung entgiepen.

h>ib n
9Sorfd;riften biefer Serfügung gu»

iujhanbett ober biefe umgeht ober gu umgehen ber»

!§ ;>, toirb nach Slrt. 3 be§ Sunbegratêbefcptuffeâ bom
mil S®"aar 1918 betreffenb Serforqung be§ Sanbeê

\?HhoIg heftraft.
in rH:*0. ®'efe Serfügung trat am 16. September 1918

üerbaitd$wMen.
tie,.y^ü)er fantonater (panöwerfcr» itttb ©ewerbc»
bej • ^us ben Serpaublungen be§ Hantonaloorftanbef,
bctg u 7. September tagte, ift gu ermähnen, baff für
bem ^Plante I'antonale ©eroerbe Setretariat bi§

9000 graulen gur Serfügung flehen. Diefef
Unb ; *î?t H 1. Januar 1919 in gunftion treten

oüricp feinen Sip haben. Die Stelle wirb gur
ber » ["9 aufgetrieben. Der HantonahSorftanb mirb«et t uusgeicpneoen. ^er stantonai»n>or|i«nu i

^üor-r^alen DelegiertewSerfammlung in SBeßifon

if jfheê Organifationf»Statut oorlegen.

etn

r>. f eine Stnfrage bef 9îegierungfratef, mie man fid)

[ubelreifen gu ber grage. ftelle, toenn eoentuett
du ai alf bürgerlicher geiertag erflärt merben

bie Slnficpt be§ Han to ita (oorftanbeâ bahin,
eingutreten, inbem ja ber 1. SJlai al§ Sir»

beiter=SEBettfeiertag gelte. S)ie SIrbeiter mürben jebenfattë
fofort einen anbern Sag für ipre alljährliche Semon»
ftration§=geier mähten, roenn man ben 1. SJÎai al§ all»
gemeinen geiertag erflären moEte. SJlan folle ef alfo
mie bisher ben Slrbeitgebern überlaffen, mie fie eë je
nach örtlichen Serhältniffen mit ipren SIrbeitern begüglich
ber SSlaifeier gu palten für gut fittbcn.

0örf)ftpreife für |)0ÏJ. ®a§ Scpmeiger. Departement
beê gnnern pat'für bie gnlanboerforguitg mit Slant»
polg unb Scpnittto are fpocpftpreife feftgefept. Durcp
bie Serfügung mirb im meitern beftimmt, ba^ Sluëfupr»
bemilligungen nur an Sägereibefiper unb nur au§napm§=
meife an .ßänbler mit eigenem Sager an oerarbeitetem
§o!g erteilt merben.

Suppolg Serforgititg ber joanômcrfëmciftcr. Die
gmei Sorfcpläge, bie §err Dberförfter 2Sanner gur
©rmöglicpung ber Stuppolgoerforgung auf ba§ ©efucp
be§ aargauifcpen ©emerbeoerbanbeê aufgearbeitet
pat, lauten: 1. Die Sreifforftämter merben angemiefen,
ben |)anbroerlern ber ^»olgbrancpe oor ben Steigerungen
befannt gu macpen, roaf für ^olgfortimente oorpanben
finb unb iptten ©elegenpeit gutn Häuf ipref Sebarfeê
gu geben. Der Ifafcplag erfolgt gu ben greifen oom
Sorjapr unter Serüdficptigung ber eoentuellen neuen
SJEarftlage. Sei ben Hoüeltiofteigerungen werben pernacp
bie Sofe opite weitere befonbere Serücfficptigung ber
Häufer mit fleinem Sebarf gebilbet. 2. Die Hreisforft»
ämter merben angemiefen, bei ben HoEeltiofteigerungen
aucp Heine Sofe in Stuf gu bringen. Dabei mirb man
aber nicpt unter 10 m® gepen, raeil bie SJlitbemerbung
ber .ßänbler mit gropem Sebarf fonft gepemmt märe.
— Den ©eineiitben, bie über ipr ^olg frei oerfügen
tonnen, mirb SBeifung 1 ober 2 (je nacp SBapl be§
©eroerbeoerbanbef) alf SBunfcp ber Sepörben gur frei»
iüiiiigen Stacpacptung empfoplen. Stacp retflicßer ©rroä»
gung afgeptiert ber Hantonaloorftanb grunbfäplicp bie
Offerte 1 : Setanntgabe ber Sortimente unb ©elegen»
heit gur Decfung aucp einef tleinen Sebarff oor ben
Steigerungen. SBenn mir aucp anerfennen, bap pernacp
bie HoEettio» Steigerungen ben Serpältniffen be§ ©rop»
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êrsorgung stets ausreichende Vorräte an geschnittenem
der üblichen Abmessungen zur Verfügung zu halten.

c„^ holzausführenden Verbände und ihre Sektionen sind
l r die Erfüllung der den ausführenden Firmen über-
undenen Verpflichtungen für die Jnlandsversorgung
?chntwortlich. Die einzelnen Firmen haben in erster

ihre bisherige Kundschaft zu bedienen, wogegen
e Verbandsleitungen für eine gleichmäßige Verteilung
r Lieferungspflichten auf die ausführenden Firmen

à« sorgen haben.
>

^rt. 7- Alle Holzhandelsfirmen und Firmen mit

m
^àgerei (Exporteure und Nichtexporteure) sind

^ Abgabe von geschnittenem Holz an zahlungsfähige,
Dî m

^ch'veiz niedergelassene Bezüger verpflichtet.

^ Verkäufer sind berechtigt, landes- und Handels-

sti-ü Zahlungsbedingungen zu stellen und Sicher-

im - 6u verlangen. Zimmermeister und Schreiner,

^
oie andere Handwerker und Interessenten können die

eserung von Holz zu den oben festgesetzten Preisen
llir Arbeiten beanspruchen, welche für das Inland

stimmt sind.

^ .Holzkäuftr, einschließlich Schreiner und Baufirmen,
rohgesägtes Holz nach dem Auslande liefern oder

reim llles. Holz weiter verkaufen, verlieren das An-
M auf die Lieferung von Kantholz nnd Schnittwaren

der Sägereien zu vorstehend festgesetzten Preisen,
h Ae keinem Verbände angehörenden Firmen sind
HMsMchtet, für die Jnlandsversorgung im gleichen Ver-

ltîus Holz zu liefern wie die Verbandsmitglieder.
siM ^àn sich auf Anordnung der zuständigen eidgenvs
a-îAsu Organe zu diesem Zwecke der Vermitteluden

"ugkeit der Verbände zu fügen.

M- - -P. Meinungsverschiedenheiten, die über die Liefer-
sj ^Wcht, so.vie aus der Lieferung von Holz nach vor-

Bedingungen entstehen, sind zunächst den be-

lea " Verbandsleitungen zur Vermittlung vorzu-
gen. Sofern eine Einigung nicht erzielt werden kann,

Aim- ^ schweizerische Inspektion für Forstwesen nach
hvrung der Parteien, soweit vorstehende Bestimm-
gen in Frage kommen, endgültig entscheiden,

üb ^àgeretinhabern und Verbänden, die den ihnen
à^undenen Verpflichtungen für die Jnlandsversorgung
de? "eichkommen, wird das schweiz. Nolkswirtschafts-
fâ^leinent auf Antrag der schweizerischen Inspektion

Forstwesen die Ausfuhrberechtigung entziehen.

g>id Vorschriften dieser Verfügung zu-
iü6u ?^elt oder diese umgeht oder zu umgehen ver-

lg nach Art. 3 des Bundesratsbeschlusses vom
biis 5s""uar 1918 betreffend Versorgung des Landes

"Nutzholz bestraft.
^ ^ ^ Diese Verfügung trat am 16. September 1918

llelbailOîmîen.
vx. v/ircher kantonaler Handwerker- und Gewerbe-

Heu Verhandlungen des Kantonalvorstandes,
dyz 7. September tagte, ist zu erwähnen, daß für
he,N ^lllante kantonale Gewerbe-Sekretariat bis

Mrka Franken zur Verfügung stehen. Dieses

"Nd i -nit 1. Januar 1919 in Funktion treten
" Zürich seinen Sitz haben. Die Stelle wird zur

der
sv, fîug ausgeschrieben. Der Kantonal-Vorstand wird^ ?» p uusgetcyrwven. Der Ztanional-^organv -

bezìj ,.îuunalen Delegierten-Versmnmlung in Wetzikon
SlcheZ Organisations-Statut vorlegen.

ein

^ f eine Anfrage des Regierungsrates, wie man sich

^rbekreisen zu der Frage stelle, wenn eventuell
Mai als bürgerlicher Feiertag erklärt werden

die Ansicht des Kantonalvorstandes dahin,
einzutreten, indem ja der 1. Mai als Ar-

beiter-Weltfeiertag gelte. Die Arbeiter würden jedenfalls
sofort einen andern Tag für ihre alljährliche Demon-
flrations-Feier wählen, wenn man den 1. Mai als all-
gemeinen Feiertag erklären wollte. Man solle es also
wie bisher den Arbeitgebern überlassen, wie sie es je
nach örtlichen Verhältnissen mit ihren Arbeitern bezüglich
der Maifeier zu halten für gut finden.

Holz-Marktberichte.
Höchstpreise für Holz. Das Schweizer. Departement

des Innern hat für die Jnlandversorgung mit Kant-
holz und Schnittware Höchstpreise festgefetzt. Durch
die Verfügung wird im weitern bestimmt, daß Ausfuhr-
bewilligungen nur an Sägereibesitzer und nur ausnahms-
weise an Händler mit eigenem Lager an verarbeitetein
Holz erteilt werden.

Nutzholz-Versorgung der Handwerksmeister. Die
zwei Vorschläge, die Herr Oberförster Wann er zur
Ermöglichung der Nutzholzverforgnng auf das Gesuch
des aargauischen Gewerbeverbandes ausgearbeitet
hat, lauten: 1. Die Kreisfvrstämter werden angewiesen,
den Handwerkern der Holzbranche vor den Steigerungen
bekannt zu machen, was für Holzsortimente vorhanden
sind und ihnen Gelegenheit zum Kauf ihres Bedarfes
zu geben. Der Zuschlag erfolgt zu den Preisen vom
Vorjahr unter Berücksichtigung der eventuellen neuen
Marktlage. Bei den Kollektivsteigerungen werden hernach
die Lose ohne weitere besondere Berücksichtigung der
Käufer mit kleinem Bedarf gebildet. 2. Die Kreisforst-
ämter werden angewiesen, bei den Kollektivsteigerungen
auch kleine Lose in Ruf zu bringen. Dabei wird man
aber nicht unter 19 gehen, weil die Mitbewerbung
der Händler mit großem Bedarf sonst gehemmt wäre.

Den Gemeinden, die über ihr Holz frei verfügen
können, wird Weisung 1 oder 2 (je nach Wahl des
Gewerbeverbandes) als Wunsch der Behörden zur frei-
willigen Nachachtung empfohlen. Nach reiflicher Erwä-
gung akzeptiert der Kantonalvorfland grundsätzlich die
Offerte 1 : Bekanntgabe der Sortimente und Gelegen-
heit zur Deckung auch eines kleinen Bedarfs vor den
Steigerungen. Wenn nur auch anerkennen, daß hernach
die^ Kollektiv-Steigerungen den Verhältnissen des Groß-

â-.L.MSK»-
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hanbelê angepaßt werben muffen, fo möchten mir bod)
noch ben SBttttfch äußern, baf) nicht toieber fpoljforti»
mente, bie meit jerftreut in ben SÜBälbern liegen, p
einem einzigen So§ pfammengelegt in >)itxf gebracht
werben. 9Bir proponieren, bie Sofe fo p bilben, wie
e§ fid) ttacf) ben Slbführoerhältmffen natürlich ergibt.
@o werben and) bei ben Steigerungen gelegentlich wieber
Heinere Häufe möglich unb bie Mitbewerbung be§ Hlein»
meifterd wirb tticf)t oötlig auëgefctjaltet in einem öffent=
lidjen ©efd)äft, ba§ ihn bod) in tjotjem Maffe intereffiert.

Sie §öd)ftpreife auf Schnittwaren tjaben betanntlid)
oerfagt, felbft Vitttb unb Hanton fjaben fie fdptt über»
bieten muffen. 9îun werben §öd)ftpreife auf fRunbljolj
oerlangt. Semgegenüber proponiert bie Honferenj fanto»
naler Dberförfter: 2lu§fd)altung be§ Sctjiebertumë buret)

Hottjeffioitierung ber bisherigen .fboljlpnblet, betten bie

Verforgung ber ©emeinben pr ißflidg gemadjt würbe.
Sittel) ju biefer grage bat ber ©emerbeoerbanb Stellung
p nehmen. 9îacl)bem ftd) bie Vertreter be§ SBagtteroer»
battbeS gleich ben Vertretungen ber Sägereibefitjer unb
ber Vaumeifter für bie ©ittführung ooit fpöchftpreifen
auf 9îunbholj auSfprecfjen, gelangt ber Hantonaloorfianb
im Sinn biefer Voten an ben fcfjweijer. ©emerbeoerbanb.

Itlerkblatt zur Ersparutig elektrischer Arbeit
A.Hraftbetrieb. 1. Man oernteibe jeben längeren

Seerlauf oon Motoren. 2. SBettn ber Motor in Vetrieb
ift, fo benutze man ihn mögficfjft coli, inbem man bie

p erlebigettben Arbeiten anfammett unb richtig oerteitt.
3. Man taffe 2lrbeit§mafcf)inen unb Vorgelege nidjt tut»

nötig teer mittaufen; gegebenenfalls fetje man nidjtge»
brandete StrbeitSmafchinen, Vorgelege, Sranëmiffionen itf'm.

burch ©ntfernung be§ ViemenS ufw. ftiU. 4. Matt oer»
meibe oerwicfelte Slnorbnungen, wie mehrfache Vorgelege,
gefreujte Stiemen, lange Mellenfträttge. Sranöntiffioiten
betafte man nicht mitten jwifetjen, fonbern nahe bei ben

Sagern. Ser richtigen (weber ju grofjen noc^ p Keinen)
Stiemenfpannung wenbe man Slufmerffamfeit p. 5. Vor»
fchaltwiberftänbe, bie etef'trifcEje Slrbeit oerjehren, oer»
wenbe man nur in jmingenben fällen. 6. Matt benutze
in ber 3eit 00m 15. Dftober bis ©ttbe Februar Motoren
nicht oon 4 bis Iplb 8 Uhr nachmittags. 7. Saften»
attfpge follen nur für Saften über 30 kg benutjt werben.
8. ^erfottenattfpge fallen nur fetteu unb nur 001t Iranien
ober fd)wäd) Iid) en ißerfonen betätig werben.

Ii. Veleucf)tung. 1. 9)1an flatte Sampen, bie nicht
mehr benötigt werben, fofort auS. Man benutje nur
bie unbebingt notwenbigen Santpen. Vei einem Velettcf)»

tungSlörper mit beifpielsweife 5 Santpen fdfraube man
3 auS, bei größeren VeleuchtungSförpern mit beifpielS»
weife 20 Santpen fcljraube man minbeftenS 12, wenn
möglich 15, auS. 3. Vei einjeltten Santpen oerwenbe
man nicht unnüt) Ip^e Herjenftärfen, oietmehr 5. V. ftatt
50 Herfen nur 32 ober 25, ftatt 25 Herjen nur 16
ober 10. 4. Sofern noch Hohlenfabenlantpen Verroen»
bttttg fittben, taufclje man fie fofort gegen Metallfaben»
lampeit hbchflenS gleicher Herjenftärfe au§, ba fie nur
einen drittel ber eleltrifdjen Slrbeit oerbrauchen. 5. Sie
allgemeine Veleit^tung im ßimntet oerrittgere matt weit»

gehenbft unb befrfjränEe fiel) auf ben ausreidjenben Ver»
brauch att eleltrifdjer Slrbeit. 6. Matt bringe bie ©lüfp
lantpen tunlidjft nahe am ©ebraudjSort an. 7. Surd)
richtige Slnwenbung 0011 Sîefleftoren lann man bie Ve=

leuchtung ait ber ©ebraud)§ftelle oerbeffern, oft fogar
bei geringerem Verbrauch an eleltrifcher Slrbeit. 8. Ve=
fettige lichtoerjehrenbe Schirme unb ©eljänge, foioeit fie
nicht etwa für bett Schub) ber Slugett unentbehrlich fittb.
9. Arbeiten, bie bei natürlichem Sicht gemacht werben
föntten, oerridjte man nicht bei fünftlidjer Veleucf)tuitg.

üerscbkdcnes.
f Sdjloffcruteifter grig Vlutn.vtortplt in goftttgei'

ftarb an ber ©rippe am 15. September im Sllter oon

44 Sohren.
©ibgcit. Slutt für gciftfgcö ©igetttum. Vom Vuw

beSrat würben als ted)tiifd)e ©rperten gewählt :

bie .V).p. Sr. gofef Sauter, 001t ©enf; griebriefj Vlatl
oon Vertt; gafob Stocler, 001t Vüroit (Sujern); ©!•
>paul Slüefch, oon Schaffhaufen; Sr. SouiS Vornanb,
001t Ste. ©roir, fjaf'ob Solber, oon ^auptwil (SlfUt'
gau), Qofef Embach, oon Surfee (Sujern).

Schwcfprifche Unfallocrfichcrungsanftalt. Ser Ver^

waltungSrat f)ielt am 11. itttb 12. September Sihungcn
ab. @r ermächtigte bie Sireftion pr Slnfchaffttttg utw
entgeltlichen Ulbgabe unb Slnbringuttg oon Unfatloerh^
tungSoorrichtungen an VetriebSinhaber. — @r behcntbeltc
eine Steihe oerficherungStechnifdjer fragen (u. a. bie 9lb>

grenpng ber Verficherung ber Unfälle, einfdjliefjlid) ge*

fährlicl)er Hranfheiten au§ Verwettbititg giftiger Stoffe
gegen ba§ ©ebiet ber Hranfheiten auS anberen Urfacl)cn ;

anrechenbarer SageSoerbienft oon Verfid)ertett mit län»

gerer SlnfteduitgSbauer ; Verficherung oorübergef)enb in'

SluSlattbe befchä}tigter Singehöriger fchweijerifçherVetriebe).
Sie Sireftion gab auf Slnfragett Slusfunft über bie Voll»

jiefpng be§ VerfidjerungSgefeheS.
Sie 3al)l ber obligatorifd) oerficfjerteti Vetriebe bc«

trug auf ©ttbe Sluguft 32,645. Sie VefürSattSfchüfü
beS VerwaltungSrateS haben bis p biefettt
2142 fRefurfe gegen bie Veftimmung ber bpräntiettfäU®

erlebigt. Sie Qaftl ber oon Sittfang Slprit bis ©"be

Sluguft angemelbeten Unfälle beträgt 63,197.
Streitigfeiten über Verficheruitgsleiftttngen, bie oon

Verfid^erten ait bie fantonalen Verfidjeruitgsgerichte <5^

jagen warben finb: 42 gälte; Verufungen ait bas
gettöffifche VerficheruitgSgeridjt itt Sujertt: 2.

Sd)weijerifcf)cr SlrbeitSmarft. Sie Situation bcS

SlrbeitSmarftes im Sluguft ift infolge oerminberten SU"

beiterbebarfS im Vaugewerbe, namentlich aber in _b©

©ifen» unb SJletallinbuftrie, wie aucl) itt ber SertilinbufttU
unb Sanbwirtfdjaft etwas ungünftiger geworben. Srotl
beut ift bie SlrbeitSlofenjiffer jurüefgegangen, weil inline'"

ttod) eine Verteilung freigeworbener Slrbeitsfräfte
gleichartige Vetriebe ober auf anbere SlrbeitSpIätje tttög*

lid) war. Unter beit Metallarbeitern fpt bie Slbtoanbe*

rung ttadj beut SluSlanbe wieber pgenontmen.
@d)incipr SRuftermeffc 1920 in Saufanne.

waabtlättbifche ipanbels» uttb gnbuftriefantntef
hat bie Slbhaltung einer Schweiber Muftermeffe in
fattne im gahre 1920 befcf)loffen. 3U§ SlusftetlungsplUl
ift bie ©fplattabe oott Montbenon auêerfehett, wo bU

Vunbeêgerichtspalaft fteht uttb wo gettügettb Staunt f''
bie Slufftellung oott Slusftelluitgshallen oorhanbett 'i

Hoftbare ©egenftänbe werben int Hafino ausgeftellt to^'f
ben. So wirb bie Meffe itt eine prächtige Statur fU

ftellt, oott allen Seiten leicht pgättglicf) uttb bie gufUff
lation wirb geringe Hoffen oerurfadjen. gitr bie Sl'Uf
ftellungSpaoilions ift ein einfacher, praftifdjer Sop
gefehen, ber mit ber Umgebung harmoniert, ©itt
beê Sageë wirb für bie mit Harten oerfehenen Vçfud)^
referoiert bleiben, bantit fie ungeftört ihre ©efd)äfte 0^
fchlieffen föttnen. 3"' Slusftell'ung werben nur ©eg^'f
ftänbe jugelaffen, bereu fcfjweijerifcljer Urfpruttg
zweifelhaft feftgeftetlt ift. gih' bie Surchführuttg b^
Unternehmens; hält man ein burch freiwillige 3eid)nu»9':,
aufpbrittgetibes ©arantiefapital oott 200,000 gr. I

gettügettb. Von Veljörbeit, ©efellfcljafteit uttb tprioo''^
erwartet matt Veiträge. Vorläufig ift ein. Slttëgabew
©innahmenbubget oott 400,000 gr. aufgeftellt.
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Handels angepaßt werden müssen, so möchten wir doch
noch den Wunsch äußern, daß nicht wieder Holzsorti-
mente, die weit zerstreut in den Wäldern liegen, zu
einem einzigen Los zusammengelegt in Ruf gebracht
werden. Wir proponieren, die Lose so zu bilden, wie
es sich nach den Absuhrverhältnissen natürlich ergibt.
So werden auch bei den Steigerungen gelegentlich wieder
kleinere Käufe möglich und die Mitbewerbung des Klein-
meisters wird nicht völlig ausgeschaltet in einem öffent-
lichen Geschäft, das ihn doch in hohem Maße interessiert.

Die Höchstpreise auf Schnittwaren haben bekanntlich
versagt, selbst Bund und Kanton haben sie schon über-
bieten müssen. Nun werden Höchstpreise auf Rundholz
verlangt. Demgegenüber proponiert die Konferenz kanto-
naler Oberförster: Ausschaltung des Schiebertums durch
Konzessionierung der bisherigen Holzhändler, denen die

Versorgung der Gemeinden zur Pflicht gemacht würde.
Auch zu dieser Frage hat der Gewerbeverband Stellung
zu nehmen. Nachdem sich die Vertreter des Wagnerver-
bandes gleich den Vertretungen der Sägereibesitzer und
der Baumeister für die Einführung von Höchstpreisen
aus Rundholz aussprechen, gelangt der Kantonalvorstand
ini Sinn dieser Voten an den schweizer. Gewerbeverband.

Merkblatt zur ersparung elektrischer Arbeit
4. K r a ftbetrieb. 1. Man vermeide jeden längeren

Leerlauf von Motoren. 2. Wenn der Motor in Betrieb
ist, so benutze man ihn möglichst voll, indem man die

zu erledigenden Arbeiten ansammelt und richtig verteilt.
3. Man lasse Arbeitsmaschinen und Vorgelege nicht un-
nötig leer mitlaufen; gegebenenfalls setze man nichtge-
brauchte Arbeitsmaschinen, Vorgelege, Transmissionen usw.
durch Entfernung des Riemens usw. still. 4. Man ver-
meide verwickelte Anordnungen, wie mehrfache Vorgelege,
gekreuzte Riemen, lange Wellenstränge. Transmistionen
belaste man nicht mitten zwischen, sondern nahe bei den

Lagern. Der richtigen (weder zu großen noch zu kleinen)
Ricmenspannung wende man Aufmerksamkeit zu. 5. Vor-
schaltwiderstände, die elektrische Arbeit verzehren, ver-
wende man nur in zwingenden Fällen. 6. Man benutze
in der Zeit vom 15. Oktober bis Ende Februar Motoren
nicht von 4 bis halb 8 Uhr nachmittags. 7. Lasten-
auszöge sollen nur für Lasten über 30 stg benutzt werden.
8. Personenaufzüge sollen nur selten und nur von kranken
oder schwächlichen Personen benutzt werden.

8. Beleuchtung. I.Man schalte Lampen, die nicht
mehr benötigt werden, sofort aus. Man benutze nur
die unbedingt notwendigen Lampen. Bei einem Beleuch-
tungskörper mit beispielsweise 5 Lampen schraube man
3 aus, bei größeren Beleuchtungskörpern mit beispiels-
weise 20 Lampen schraube man mindestens 12, wenn
möglich 15, aus. 3. Bei einzelnen Lampen verwende
man nicht unnütz hohe Kerzenstärken, vielmehr z. B. statt
50 Kerzen nur 32 oder 25, statt 25 Kerzen nur 16
oder 10. 4. Sosern noch Kohlensadenlampen Verwen-
dung finden, tausche man sie sofort gegen Metallfaden-
lampen höchstens gleicher Kerzenstärke aus, da sie nur
einen Drittel der elektrischen Arbeit verbrauchen. 5. Die
allgemeine Beleuchtung im Zimmer verringere man weit-
gehendst und beschränke sich auf den ausreichenden Ver-
brauch an elektrischer Arbeit. 6. Man bringe die Glüh-
lampen tunlichst nahe am Gebrauchsort an. 7. Durch
richtige Anwendung von Reflektoren kann man die Be-
leuchtung an der Gebrauchsstelle verbessern, oft sogar
bei geringerem Verbrauch an elektrischer Arbeit. 8. Be-
festige lichtverzehrende Schirme und Gehänge, soiveit sie
nicht etwa für den Schutz der Augen unentbehrlich sind.
9. Arbeiten, die bei natürlichem Licht gemacht werden
können, verrichte man nicht bei künstlicher Beleuchtung.

llêrîcdieàez
î Schlosscrmeister Fritz Blum-Hochuli in Zosingc»

starb an der Grippe am 15. September im Alter von

44 Jahren.
Eidgen. Amt für geistiges Eigentum. Vom Bun-

desrat wurden als technische Experten gewählte
die HH. Dr. Josef Sauter, von Gens; Friedrich Blau,
von Bern; Jakob Stocker, von Büron (Luzern); Dr.

Paul Nüesch, von Schaffhausen; Dr. Louis Boruand,
von Ste. Croix, Jakob Dolder, von Hauptwil (Thur-
gau), Josef Jmbach, von Sursee (Luzern).

Schweizerische Unfnllversichcrnngsanstatt. Der Ver-

waltungsrat hielt am 11. und 12. September Sitzungen
ab. Er ermächtigte die Direktion zur Anschaffung und

entgeltlichen Abgabe und Anbringung von Unsallverhü-
tungsvorrichtungen an Betriebsinhaber. — Er behandelte
eine Reihe versicherungstechnischer Fragen (u. a. die Ab-

grenzung der Versicherung der Unfälle, einschließlich
jährlicher Krankheiten aus Verwendung giftiger Stoffe,

gegen das Gebiet der Krankheiten aus anderen Ursachen:
anrechenbarer Tagesverdienst von Versicherten mit län-

gerer Anstellungsdauer; Versicherung vorübergehend im

Auslande beschäftigter Angehöriger schweizerischer Betriebe).
Die Direktion gab aus Anfragen Auskunst über die Von-

ziehung des Versicherungsgesetzes.
Die Zahl der obligatorisch versicherten Betriebe bst

trug aus Ende August 32,645. Die Rekursausschüssi
des Verwaltuugsrates haben bis zu diesem Zeitpunkte
2l42 Rekurse gegen die Bestimmung der Prämiensätze
erledigt. Die Zahl der von Anfang April bis Ende

August angemeldeten Unfälle beträgt 63,197.
Streitigkeiten über Versicherungsleistungen, die von

Versicherten an die kantonalen Versicherungsgerichte st-

zogen worden sind: 42 Fälle; Berufungen an das Eid-

genössische Versicherungsgericht in Luzern: 2.

Schweizerischer Arbcitsmnrkt. Die Situation des

Arbeitsmarktes im August ist infolge verminderten Är-

beiterbedarfs im Baugewerbe, namentlich aber in der

Eisen- und Metallindustrie, wie auch in der Textilindustrie
und Landwirtschaft etwas ungünstiger geworden. Trotz-

dem ist die Arbeitslosenziffer zurückgegangen, weil imMst'
noch eine Verteilung sreigemordener Arbeitskräfte st'
gleichartige Betriebe oder auf andere Arbeitsplätze mög'

lich war. Unter den Metallarbeitern hat die Abwände-

rung nach dem Auslande wieder zugenommen.
Schweizer Mustermesse 1920 in Lausanne. Dis

waadtländische Handels- und Jndustriekainmer
hat die Abhaltung einer Schweizer Mustermesse in Last
sänne im Jahre 1920 beschlossen. Als Ausstellungspkav
ist die Esplanade von Montbenon ausersehen, wo dst
Bundesgerichtspalast steht und wo genügend Raum stst

die Aufstellung von Ausstellungshallen vorhanden st)

Kostbare Gegenstände werden im Kasino ausgestellt ivMs
den. So wird die Messe in eine prächtige Natur st)

stellt, von allen Seiten leicht zugänglich und die Insist)
lation wird geringe Kosten verursachen. Für die Anst

stellungspavillons ist ein einfacher, praktischer Tup vvst
gesehen, der mit der Umgebung harmoniert. Ein Tst
des Tages wird für die mit Karten versehenen Besuchst

reserviert bleiben, damit sie ungestört ihre Geschäfte a»

schließen können. Zur Ausstellung werden nur Gestst
stände zugelassen, deren schweizerischer Ursprung st-
zweifelhaft festgestellt ist. Für die Durchführung st
Unternehmens hält man ein durch freiwillige Zeichnunst
aufzubringendes Garantiekapital von 200,000 Ist l

genügend. Von Behörden, Gesellschaften und Privan'
erwartet man Beiträge. Vorläufig ist ein Ausgaben-
Einnahmenbudget von 400,000 Fr. aufgestellt.
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